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Petra Mayrhofer

Schulgemeinschaft 
und Schuldemokratie 
in Österreich

Die Schulgemeinschaft beziehungsweise Schulpartnerschaft wird in Österreich als das
Zusammenwirken von LehrerInnen, Erziehungsberechtigten und SchülerInnen definiert.1

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe erfolgt in den unterschiedlichen Gremien
der Schulgemeinschaft: Klassenforum, Schulforum und Schulgemeinschaftsausschuss. In
den Gremien der Schulpartnerschaft sind alle Mitwirkenden (Erziehungsberechtigte,
SchülerInnen und LehrerInnen) unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft wahlberechtigt.

Gremien der Schulpartnerschaft 

Klassenforum und Schulforum 
In den Gremien der Vorschule, Volksschule, Sonderschule und Hauptschule – Klassenfo-
rum und Schulforum – setzt sich die Schulgemeinschaft aus gewählten Interessensvertre-
terInnen von LehrerInnen und Erziehungsberechtigten zusammen. Pro Schule existieren
die Klassenforen der einzelnen Klassen und das Schulforum parallel. 

Für jede Klasse gibt es ein Klassenforum, in dem die Erziehungsberechtigten aller Schü-
lerInnen pro Klasse vertreten sind. Diese wählen für die Klasse eine/n Klassenelternver-
treterIn und -stellvertreterIn. Das Klassenforum muss von dem/der jeweiligen Klassenleh-
rerIn zumindest in den ersten acht Wochen nach Schulbeginn einberufen werden. 

Im Schulforum sind alle KlassenelternvertreterInnen Mitglieder, den Vorsitz des Schul-
forums hat der/die SchulleiterIn inne. Das Schulforum tagt zumindest in den ersten neun
Wochen nach Schulbeginn und behandelt Angelegenheiten, die über den Wirkungsbe-
reich einer Klasse hinausgehen oder die gesamte Schule betreffen, wie beispielsweise
Maßnahmen in Rahmen der Schulautonomie. 

Schulgemeinschaftsausschuss
Im Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) sind die gewählten InteressensvertreterInnen der
SchülerInnen neben LehrerInnen- und ElternvertreterInnen gleichberechtigt vertreten. Dieses
Gremium setzt sich aus je drei gewählten VertreterInnen von LehrerInnen-, Eltern- und Schü-
lerInnenseite zusammen. Vonseiten der SchülerInnen sind der/die SchulsprecherIn und
seine/ihre StellvertreterInnen im SGA vertreten, vonseiten der LehrerInnen werden drei Ver-
treterInnen in der Schulkonferenz aus ihrem Kreis gewählt. Falls es an der Schule keinen
Elternverein gibt, entsendet die Elternvollversammlung drei gewählte VertreterInnen, ansons-
ten obliegt diese Aufgabe dem Elternverein. Die Schulleitung muss zumindest zwei SGA-
Sitzungen (in den Berufsschulen zumindest eine Sitzung) pro Schuljahr einberufen.
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Kompetenzen in den innerschulischen Gremien

Die Befugnisse der Interessensvertretungen von Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen tei-
len sich in Mitwirkungsrechte und Mitbestimmungsrechte. 

Im Klassenforum werden Entscheidungen gemäß § 63a(2) des SchUG gefällt, darunter
fallen beispielsweise schulautonome Schulzeitregelungen oder mehrtägige Schulveran-
staltungen. Die Kompetenzen des Schulforums sind ebenfalls im § 63a(2) des SchUG
geregelt und sehen zusätzlich zu den Mitbestimmungsrechten des Klassenforums – welche
ebenfalls für das Schulforum gelten, wenn diese sich auf mehrere Klassen beziehungs-
weise die gesamte Schule beziehen – zwei weitere Entscheidungskompetenzen vor, näm-
lich die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen, die schulautonome Festlegung
von Eröffnungs- und Teilungszahlen von Klassen und die Kooperationen mit Schulen oder
außerschulischen Einrichtungen. 
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In den Sonderschulen ist ab der 9. Schulstufe ein Schulgemeinschaftsausschuss      
einzurichten, wenn sie nach dem Lehrplan der Polytechnischen Schule 
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Quelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.): Wissenswertes für Elternvertreter und
Elternvertreterinnen. Wien o. J., S. 5.

Es gibt je nach Schultyp unterschiedliche Gremien der Schulgemeinschaft: Schulforum und Klassen-
forum müssen in der Vorschule, Volksschule, Sonderschule und Hauptschule eingerichtet werden.
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wählt nimmt teil

*Wenn die Schulleitung dem Schulforum nicht auch als KlassenlehrerIn oder Klassenvorstand angehört, hat sie keine beschließende
Stimme (vgl. § 63 SchUG, Abs. 11).

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.): Wissenswertes für Eltern-
vertreter und Elternvertreterinnen. Wien o. J., S. 8.

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen und LehrerInnen bilden die drei Gruppen, die in den Schulgremien vertreten sind.
Ihre Beteiligung und die Kompetenzverteilung (beschließende oder beratende Funktion) zwischen ihnen sind dem
jeweiligen Schultyp und Gremium entsprechend verschieden.

KOMPETENZVERTEILUNG IN DEN GREMIEN DER SCHULPARTNERSCHAFT

S C H U L F O R U M

Beschließend: Beratend:

KlassenlehrerInnen  SchulleiterIn*, VertreterIn der 
oder Klassenvorstände KlassensprecherInnen

KlassenelternvertreterInnen Schularzt/ärztin, LehrerIn 
für Bildungsberatung etc.

S C H U L G E M E I N S C H A F T S A U S S C H U S S  ( S G A )

Beschließend: Beratend:

3 VertreterInnen VertreterInnen der 
der SchülerInnen KlassensprecherInnen

3 VertreterInnen SchulleiterIn, 
der Eltern Schularzt/ärztin, LehrerIn für 

Bildungsberatung etc.

3 VertreterInnen der LehrerInnen

K L A S S E N F O R E N

Beschließend: Beratend:

KlassenlehrerIn oder SchulleiterIn, sonstige 
Klassenvorstand der LehrerInnen, Schularzt/ärztin
jeweiligen Klasse

Alle Eltern der jeweiligen Klasse

KlassensprecherInnen

KlassensprecherInnen

LehrerInnen

Schulkonferenz  

5.– 8. Schulstufe

SchülerInnen

9.–13. 5.–8. 
Schulstufe Schulstufe

AHS

Vorschule,
Volksschule,

Hauptschule,
Sonderschule

AHS, 
berufs-

bildende
Schulen, 

PTS, BORG

Erziehungsberechtigte

(Elternverein bzw. Ver-
sammlung der Erziehungs-
berechtigten)



49

Die Aufgaben des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) sind im SchUG § 64/2 festge-
legt und erweitern sich im Vergleich zu den Entscheidungskompetenzen des Schulforums
im Wesentlichen um die Kompetenz der Durchführung der Elternsprechtage, die Kompe-
tenz der Entscheidung über Vorhaben, jene der Mitgestaltung des Schullebens seitens der
SchülerInnen (Schülermitverwaltung § 58, Abs. 3 SchUG2) und die schulautonome Fest-
legung von Reihungskriterien. 

Die beratenden Aufgaben von Klassen-, Schulforum und Schulgemeinschaftsausschuss
umfassen unter anderem wichtige Fragen des Unterrichts, der Erziehung und der Wahl
der Unterrichtsmittel. Diese Aufgaben sind mit Ausnahme der Regelung bezüglich der
Elternsprechtage (hier verfügt der SGA über Entscheidungskompetenz) bei allen Gremien
ident, nur der Geltungsbereich ist je nach Gremium unterschiedlich.

Interessensvertretung der SchülerInnen in den innerschulischen Gremien
Ab der 5. Schulstufe wählen die SchülerInnen eigene InteressensvertreterInnen: Pro
Klasse werden ein/e KlassensprecherIn und ein/e KlassensprecherInnenstellvertreterIn
innerhalb der ersten 5 Wochen eines Schuljahres gewählt. (Im Klassenforum werden die
Interessen der SchülerInnen von deren Erziehungsberechtigten vertreten.) Für die 5.–8.
Schulstufe der Hauptschulen, AHS, Volksschuloberstufen und Sonderschulen, die den
Lehrplan der Hauptschulen umsetzen, wird aus der Mitte der KlassensprecherInnen ein/e
VetreterIn der KlassensprecherInnen und dessen/deren StellvertreterIn gewählt. Diese fun-
gieren im jeweiligen Gremium – also je nach Schultyp sind dies Schulforum oder Schul-
gemeinschaftsausschuss – als beratendes Mitglied. Ab der 9. Schulstufe sind alle Schüle-
rInnen berechtigt, eine/n SchulsprecherIn beziehungsweise dessen/deren VertreterInnen
im Schulgemeinschaftsausschuss per Wahl zu bestimmen. 

Interessensvertretung der LehrerInnen
Die InteressensvertreterInnen der LehrerInnen für den Schulgemeinschaftsausschuss wer-
den von der Schulkonferenz – alle an der Schule tätigen LehrerInnen sind aktiv und pas-
siv, der/die SchulleiterIn nur aktiv wahlberechtigt – innerhalb der ersten 3 Monate eines
Schuljahrs gewählt. Im Klassenforum sind die jeweiligen KlassenlehrerInnen, im Schul-
forum die Klassenvorstände automatisch Mitglied.

Interessensvertretung der Erziehungsberechtigten 
Die InteressensvertreterInnen in den innerschulischen Gremien werden aus der Mitte der
Erziehungsberechtigten gewählt. Außerdem gibt es an vielen Schulen den Elternverein,
eine von der Schule unabhängige privatrechtliche Einrichtung. An jeder Schule kann ein
Elternverein gegründet werden, dessen Mitglieder entrichten einen Mitgliedsbeitrag. Der
Verein darf KandidatInnen für die Wahl zu den KlassenelternvertreterInnen ernennen und
auch den Vorsitz dieser Wahl führen. Der Elternverein ist berechtigt, alle drei Elternver-
treterInnen in den SGA zu entsenden.

Überschulische Interessensvertretungen

Im Schülervertretungengesetz (SchVG) wird das Einrichten einer LandesschülerInnenvertre-
tung in jedem Bundesland und einer BundesschülerInnenvertretung für das gesamte Bun-
desgebiet festgeschrieben. Wahlberechtigt für die LandesschülerInnenvertretung im jeweili-
gen Bundesland und für den eigenen Schultyp sind alle SchülerInnenvertreterInnen einer
Schule, wählbar sind nur die SchulsprecherInnen. Alle LandesschulsprecherInnen sowie die
SprecherInnen der Zentralen Lehranstalten werden in die BundesschülerInnenvertretung ent-
sandt. Sie repräsentieren die gesetzliche SchülerInnenvertretung auf Bundesebene. Diese
29 BundesschülerInnenvertreterInnen wählen aus ihrem Kreis einen Bundesschulsprecher
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BundesschulsprecherIn

wählen

entsenden

SchulsprecherInnen

SchülerInnen ab der 9. Schulstufe

Bundesschülervertretung
27 Landesspr. + 2 ZLA-Vertr.

je 3 Landesschulspr.
aus AHS, BMHS, BS

LandesschülerInnenvertretung
(je nach Bundesland 12–30)

2 ZLA-SprecherInnen

Zentrallehranstalten-
Vertretung

Quelle: Aktualisierte Grafik auf Basis von www.bsv.at/uploads/pics/ornigramm.jpg (4.2.2008)

Die BundesschülerInnenvertretung wird stufenartig auf mehreren Ebenen (SchülerInnen – SchulsprecherInnen –
LandesschülerInnenvertretung) gewählt.

AUFBAU DER BUNDESSCHÜLER/INNENVERTRETUNG 

bzw. eine Bundesschulsprecherin und für jeden Bereich eine/n BereichssprecherIn, wobei
Letztgenannte gleichzeitig die StellvertreterInnen des Bundesschulsprechers bzw. der Bun-
desschulsprecherin sind. 

LehrerInnen sind durch ihre Personalvertretung auf der Landes- und Bundesebene vertreten.

In den einzelnen Bundesländern sind die Elternvereine in Landesverbänden organisiert,
aus deren Mitte VertreterInnen in den Bundesverbänden der Elternvereine tätig sind. Die
Dachverbände der Elternvereinigungen entsenden auch VertreterInnen in den Elternbeirat
beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, der ein Beratungsgremium des
jeweiligen Bundesministers/der jeweiligen Bundesministerin ist.

LehrerInnen 

Eltern 
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Ausblick 

Neben diesen gesetzlich vorgesehenen Gremien der Schulgemeinschaft veranstalten
viele Schulen im Rahmen der Schulautonomie schuldemokratische Projekte, um die Mit-
bestimmungsmöglichkeiten der SchülerInnen zu vergrößern. Ein beliebtes Beispiel dafür
ist die Einrichtung von �SchülerInnenparlamenten (zur detaillierten Durchführung eines
SchülerInnenparlaments siehe den Projektbericht zum SchülerInnenparlament des Akademi-
schen Gymnasiums Innsbruck auf S. 74 idB). Projekte gelebter Schuldemokratie werden
in allen Schulstufen und Schultypen, also schon ab der Volksschule, veranstaltet. Eine
dabei beliebte Projektform ist die Abhaltung von Schul- und Klassenräten, wie es bei-
spielsweise in der Volksschule Europaschule Wien praktiziert wird: In dieser Volksschule
wählt jede Klasse zwei Kinder als KlassenrätInnen, die dann die Anliegen der Klasse im
Schulrat vertreten. Der Schulrat berät ungefähr einmal pro Monat mit der Direktorin über
wichtige Anliegen der Schule. 

Seitens des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) werden im Rahmen
der Demokratie-Initiative der Bundesregierung (siehe Kasten „Die Demokratie-Initiative in
Österreich“ idB) Projekte und Initiativen der Schulen im Rahmen der Förderung schuli-
scher Bildungsprojekte zu Themen der Politischen Bildung und des Demokratie-Lernens in
den Jahren 2007/2008 finanziell unterstützt. Weitere Informationen dazu siehe
http://www.entscheidend-bist-du.at
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1 Die Schulgemeinschaft wird im Schulunterrichtsgesetz
(SchUG) sowie im Schulorganisationsgesetz (SchOG)
gesetzlich geregelt. 

2 „Im Rahmen der Mitgestaltung haben die Schüler
gemeinsam jene Aufgaben wahrzunehmen, die über
die Mitarbeit des einzelnen Schülers hinausreichen.
Als solche kommen Vorhaben in Betracht, die der poli-

tischen, staatsbürgerlichen und kulturellen Bildung
der Schüler im Sinne demokratischer Grundsätze die-
nen, ihr soziales Verhalten entwickeln und festigen
und ihren Neigungen entsprechende Betätigungs-
möglichkeiten in der Freizeit bieten.“ (Schülermitver-
waltung § 58, Abs. 3 SchUG, BGBl. Nr. 472/1986 zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 113/2006)

ONLINEVERSION

Ergänzende Informationen zu diesem Artikel finden Sie in der Onlineversion der Informationen zur
Politischen Bildung auf www.politischebildung.com

� Artikel: Kisser, Christine: Wählen in der Schule, in: Forum Politische Bildung (Hrsg.): Infor-
mationen zur Politischen Bildung 21. Innsbruck–Bozen–Wien 2004.




